
A m t s b l a t t  
Landkreis Straubing-Bogen 
         – Heimat des Bayerischen Rautenwappens - 

Sprechzeiten: Mo. bis Fr. 7.45 bis 12.00 Uhr, Mo. bis Mi. 13.00 bis 16.00 Uhr, Do. bis 17.00 Uhr 
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Beteiligungsbericht 2009 
 
 
Der Bericht über die Beteiligungen des Landkreises an Unternehmen in der Rechtsform des 
Privatrechts (Beteiligungsbericht 2009) wurde dem Kreistag in seiner Sitzung am 13.12.2010 
vorgelegt. 
Der Landkreis weist gem. Art. 83 Abs. 3 Satz 5 der Landkreisordnung darauf hin, dass der 
Beteiligungsbericht für das Jahr 2009 im Landratsamt Straubing-Bogen, Leutnerstr. 15, 94315 
Straubing, Zimmer 119 für jedermann zur Einsicht aufliegt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Straubing, 14.12.2010 
Landratsamt Straubing-Bogen 
- Finanzverwaltung - 
 
 
 
Hoefert 
Kreiskämmerer 
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MANÖVERMELDUNG 
 
 
Manöver und andere Übungen der Bundeswehr und der Streitkräfte der Entsendestaaten (Bekanntma-
chung der Bayer. Staatskanzlei vom 11.07.1983, StAnz Beilage Nr. 30 vom 29.07.1983); 
 
Manövermeldung im Landkreis Straubing-Bogen 
 
 
Verband: 
Fliegende Abteilung 261; 91154 Roth, Otto-Lilienthal-Kaserne 
 
 
Übungsraum: 
Schwabach – Kallmünz – Neunburg v. Wald – Cham – Regen – Passau – Simbach – Eggenfelden – 
Taufkirchen – Moosburg – Allershausen – Theissing – Neuburg a. d. Donau – Nördlingen – Fremdingen 
– Gunzenhausen   
 
 
Zeit: 
a) 03.01. bis 31.01.2011 
b) 01.02. bis 28.02.2011 
c) 01.03. bis 31.03.2011 
 
 
Art der Übung: 
Taktikausbildung großräumiger PAH-Einsatz im Rahmen der Fliegerischen Aus- und Weiterbildung 
2011 
 
 
Besonderheiten: 
An Samstagen, Sonn- und Feiertagen findet grundsätzlich kein fliegerischer Dienst statt. 
 
 
Der Bevölkerung wird nahegelegt, sich den Einrichtungen der übenden Truppen und von evtl. liegen-
gebliebenen militärischen Sprengmitteln (Fundmunition und dgl.) fernzuhalten. Auf die Strafbarkeit des 
Auflesens von Sprengmitteln wird hingewiesen. 
 
Wer Kampfmittel findet, hat dies unverzüglich der nächsten Polizeidienststelle anzuzeigen. Zuwider-
handlungen können nach § 18 des Gesetzes über die Kontrolle von Kriegswaffen als Ordnungswidrig-
keit geahndet werden. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass Übungsschäden, welche die Bundeswehr allein verursacht hat bzw. 
die Stationierungskräfte allein oder gemeinsam mit der Bundeswehr verursacht haben oder deren Ver-
ursacher unbekannt ist, bei der zuständigen Gemeinde anzumelden sind, welche Meldung nach Form-
blatt direkt an die Standortverwaltung Bogen weiterleitet bzw. die Schäden bei der Bundesanstalt für 
Immobilienaufgaben, Schadensregulierungsstelle des Bundes, Regionalbüro Süd, Krelingstr. 50, 90408 
Nürnberg, anmeldet. 
 
Die Gemeinden werden gebeten, für die ortsübliche Bekanntmachung zu sorgen sowie die Jagdaus-
übungsberechtigten und die Bewohner abgelegener Gemeindeteile und Gehöfte von der Übung zu ver-
ständigen. 
 
Einwendungen gegen diese Übung oder einschränkende Bedingungen sind dem Landratsamt Strau-
bing-Bogen unverzüglich mitzuteilen. 
 
 
 
Steinbauer 
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MANÖVERMELDUNG 
 
 
Manöver und andere Übungen der Bundeswehr und der Streitkräfte der Entsendestaaten (Bekanntma-
chung der Bayer. Staatskanzlei vom 11.07.1983, StAnz Beilage Nr. 30 vom 29.07.1983); 
 
Manövermeldung im Landkreis Straubing-Bogen 
 
 
Verband: 
SanAkBw, ZEinsAusbÜbSanDstBw, Mitterharthausen 55, 94351 Feldkirchen 
 
Art und Name:  
Truppenübung „SCHNELLER ADLER 1“ 
 
Übungsraum: 
St. Englmar – Ruhmannsfelden – Deggendorf – Natternberg – Altenbuch – Mengkofen – Neuho-
fen – Sallach – Rain – Mitterfels          
 
Voraussichtliche Ballungsräume: 
Lichthof – Neuhofen Mun-Depot – Wasserübungsplatz – Ödwies – Mariaposching   
 
Zeit: 
11.01. – 20.01.2011 
 
 
Der Bevölkerung wird nahegelegt, sich den Einrichtungen der übenden Truppen und von evtl. liegen-
gebliebenen militärischen Sprengmitteln (Fundmunition und dgl.) fernzuhalten. Auf die Strafbarkeit des 
Auflesens von Sprengmitteln wird hingewiesen. 
 
Wer Kampfmittel findet, hat dies unverzüglich der nächsten Polizeidienststelle anzuzeigen. Zuwider-
handlungen können nach § 18 des Gesetzes über die Kontrolle von Kriegswaffen als Ordnungswidrig-
keit geahndet werden. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass Übungsschäden, welche die Bundeswehr allein verursacht hat bzw. 
die Stationierungskräfte allein oder gemeinsam mit der Bundeswehr verursacht haben oder deren Ver-
ursacher unbekannt ist, bei der zuständigen Gemeinde anzumelden sind, welche Meldung nach Form-
blatt direkt an die Standortverwaltung Bogen weiterleitet bzw. die Schäden bei der Bundesanstalt für 
Immobilienaufgaben, Schadensregulierungsstelle des Bundes, Regionalbüro Süd, Krelingstr. 50, 90408 
Nürnberg, anmeldet. 
 
Die Gemeinden werden gebeten, für die ortsübliche Bekanntmachung zu sorgen sowie die Jagdaus-
übungsberechtigten und die Bewohner abgelegener Gemeindeteile und Gehöfte von der Übung zu ver-
ständigen. 
 
Einwendungen gegen diese Übung oder einschränkende Bedingungen sind dem Landratsamt Strau-
bing-Bogen unverzüglich mitzuteilen. 
 
 
 
 
Biermeier 
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Satzung über die Erhebung von Verwaltungskosten für  
Amtshandlungen im eigenen Wirkungskreis 

des Landkreises Straubing-Bogen 
(Kostensatzung) 

 
Vom 13.12.2010 

 
Auf Grund von Art. 20 des Kostengesetzes (KG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 20. Februar 1998 (GVBl S. 43, BayRS 2013-1-1-F), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 14. April 2009 (GVBl S. 86) und Art. 17 der Landkreisordnung für den Frei-
staat Bayern (LKrO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl 
S. 826, BayRS 2020-3-1-I), zuletzt geändert durch Gesetz vom 27. Juli 2009 (GVBl   
S. 400), erlässt der Landkreis Straubing-Bogen folgende Satzung: 

 
§ 1 

 
Der Landkreis Straubing-Bogen erhebt für Tätigkeiten im eigenen Wirkungskreis, die 
er in Ausübung hoheitlicher Gewalt vornimmt (Amtshandlungen), Kosten (Gebühren 
und Auslagen).  

 
§ 2 

 
(1) Die Höhe der Gebühren bemisst sich nach dem Kostenverzeichnis (Kommunales 

Kostenverzeichnis, KommKVz), das Anlage zu dieser Satzung ist. Für Amtshand-
lungen, die nicht im Kostenverzeichnis enthalten sind, wird eine Gebühr erhoben, 
die nach im Kostenverzeichnis bewerteten vergleichbaren Amtshandlungen zu 
bemessen ist. Fehlt eine vergleichbare Amtshandlung, so wird eine Gebühr von 
fünf bis fünfundzwanzigtausend Euro erhoben.  
Unberührt bleiben Gebührenregelungen, die schon in anderen Satzungen oder in 
Verordnungen getroffen sind. 

 
(2) Abweichend von Absatz 1 dürfen Gebühren für Genehmigungsverfahren im Sinn 

der Europäischen Dienstleistungsrichtlinie – DLR (Richtlinie 2006/123/EG des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über Dienstleis-
tungen im Binnenmarkt, ABl L 376 vom 27. Dezember 2006, S. 36) nur bis zur 
Kostendeckung erhoben werden (vgl. Art. 13 Abs. 2 Satz 2 DLR). 
 

§ 3 
 
Diese Satzung tritt am 01.01.2011 in Kraft. 
 

Straubing, 13.12.2010 
Landkreis Straubing-Bogen 
 
 
Reisinger 
Landrat 
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Anlage zur Kostensatzung des Landkreises Straubing-Bogen vom 13.12.2010

  
 

Kommunales Kostenverzeichnis (KommKVz)  
 

Tarif- 
gruppe 

Tarif- 
Nr. Gegenstand Gebühr 

Euro 
        
0    Allgemeine Verwaltung    
        
00    Allgemeine Amtshandlungen 

 
Vorschriften der Tarifgruppen 01-80 des Kostenver-
zeichnisses gehen den Vorschriften der Tarifgruppe 00 
vor. 

  

  000 Anordnungen für den Einzelfall  15 bis 600 € 
        
  001 Beglaubigungen:  

 
Beglaubigungen von Abschriften, Fotokopien und dgl. 
von eigenen, dem eigenen Wirkungskreis zuzurechnen-
den Urkunden 

  

    1. wenn die zu beglaubigenden Abschriften, Fotokopien   
und dgl. nicht vom Landkreis selbst hergestellt sind. 

0,75 € je angefangene Seite bis zu der für 
die Erteilung des Originals vorgesehenen 
Gebühr, mindestens 5 € 

    2. wenn die zu beglaubigenden Abschriften, Fotokopien 
und dgl. Vom Landkreis selbst hergestellt sind. 

5 € im Einzelfall 

      Werden mehrere Abschriften, Fotokopien 
und dgl. gleichzeitig beglaubigt, kann die 
Gebühr pro Beglaubigung auf die Hälfte 
ermäßigt werden. 

        
  002 Bescheinigungen: 

 
1. Erteilung einer Bescheinigung über steuerlich absetz-

bare Spenden 

 
 
kostenfrei (vgl. Bek. vom 02.08.2000, 
AllMBl S. 571) 

    2. Erteilung einer sonstigen Bescheinigung 5 bis 75 € 
        
  003 Einsicht in Akten und amtliche Bücher: 

 
Einsicht in Akten und Bücher, soweit diese nicht in ei-
nem gebührenpflichtigen Verfahren gewährt wird. 

Die Gebühr erhöht sich um die Hälfte, wenn seit dem 
Abschluss der Akten oder Bücher mehr als zehn Jahre 
vergangen sind. Gebührenfrei ist die Einsicht in Rechts-
vorschriften, Flächennutzungspläne und ähnliche für die 
Unterrichtung der Öffentlichkeit bestimmte Schriftstücke 
oder Pläne. 

 
 
0,75 € je Akte oder Buch, mindestens 5 € 

       
  004 Fristverlängerungen: 

 
1. Verlängerungen einer Frist, deren Ablauf einen neuen 

Antrag auf Erteilung einer gebührenpflichtigen Ge-
nehmigung, Erlaubnis oder Bewilligung erforderlich 
machen würde 

 
 
10-25% der für die Genehmigung, Erlaub-
nis oder Bewilligung vorgesehenen Ge-
bühr, mindestens 5 € 
 

     2. Fristverlängerung in anderen Fällen  5 bis 60 € 
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Tarif- 
Nr. Gegenstand Gebühr 

Euro 
  005 Zweitschriften: 

 
Erteilung einer Zweitschrift  

 
 
10-50 % der für die Erstschrift vorgesehe-
nen Gebühr, mindestens 5 €. Ist für die 
Erstschrift eine Gebühr von 0,50 bis 5 € 
vorgesehen, so ist diese Gebühr zu erhe-
ben; ist die Erteilung der Erstschrift ge-
bührenfrei, so beträgt die Gebühr 0,50 € 
je angefangene Seite, mindestens 5 €. 

        
  006 Niederschriften:  7,50 bis 75 € 

für jede angefangene Stunde 
        
    Besondere Amtshandlungen   
        
02   Hauptverwaltung   
        
  020 Landkreisordnung 

 
1. Genehmigung zur Führung von Landkreiswappen und 

Landkreisfahnen (Art. 3 Abs. 3 LkrO) 

  
 
10 bis 2.500 €, soweit nicht kostenfrei 

        
    2. Amtshandlungen bei der Durchführung von Bürgerbe-

gehren, Bürgerentscheiden (Art. 12 a LkrO) und Bür-
geranträgen (Art. 12 b LKrO) 

kostenfrei (in Analogie zu Art. 3 Abs. 1 
Nr. 12 KG) 

        
  021 Amtshandlungen im Vollstreckungsverfahren  

 
1. Androhung von Zwangsmitteln (Art. 36 VwZVG), so-

weit sie nicht mit dem Verwaltungsakt verbunden ist, 
durch den die Handlung, Duldung oder Unterlassung 
aufgegeben wird 

  
 
12,50 bis 150 € 

        
    2. Anwendung der Zwangsmittel Ersatzvornahme 

(Art. 32, 35 VwZVG) oder unmittelbarer Zwang 
(Art. 34, 35 VwZVG) 

50 bis 2.500 € 

        
    3. Pfändungsbeschluss gemäß Art. 26 Abs. 3 und 5 

VwZVG 
20 € 

        
    4. Entscheidung über unzulässige oder unbegründete 

Einwendungen gegen die Vollstreckung, die den zu 
vollstreckenden Anspruch betreffen (Art. 21 VwZVG) 

  

    4.0 bei Geldansprüchen 10 € 
    4.1 sonst 12,50 bis 200 € 
        
03   Finanzverwaltung   
        
  030 Anmahnung rückständiger Beträge 5 bis 150 € 
    
 031 Auslagen für die Ankündigung der Vollstreckung 5 € 
        
 032 Auslagen für die Bearbeitung von nicht eingelösten 

Lastschriften 
3 € 
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Tarif- 
gruppe 

Tarif- 
Nr. 

Gegenstand 
  

Gebühr 
Euro 

6   Bau- und Wohnungswesen, Verkehr    
        
63   Vollzug des Bayerischen Straßen- und Wegegeset-

zes (BayStrWG) 
  

        
  630 Erlaubnis für Sondernutzungen an landkreiseigenen 

Straßen, Wegen und Plätzen (Art. 18, 19 und 22a 
BayStrWG) 

10 bis 150 € 

        
  631 Anordnung nach Art. 18a Abs. 1 Satz 1 BayStrWG 10 bis 600 € 
        
  632 Ersatzvornahme nach Art. 18a Abs. 1 Satz 2 BayStrWG 50 bis 2.500 € 
        
64   Vollzug des Telekommunikationsgesetzes (TKG)   
        
  640 Zustimmung als Träger der Straßenbaulast  zur Verle-

gung oder Änderung von Telekommunikationslinien 
gemäß § 50 Abs. 3 TKG 

10 bis 500 € 

        
7   Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung   
        
70   Allgemeine Amtshandlungen   
        
  700 Befreiung vom Anschluss- und/oder Benutzungszwang 10 bis 400 € 
        
  701 Erlaubnis- oder Ausnahmebewilligung aufgrund einer 

Satzung 
10 bis 1250 € 

        
  702 Nachträgliche Auflagen, Rücknahme bzw. Widerruf  

einer Erlaubnis oder Ausnahmebewilligung nach Tarif-
Nr. 701 

10 bis 600 € 
soweit nicht nach Art. 20 Abs. 3 KG, Art. 3 
Abs. 1 Nr. 2 KG von einer Kostenerhe-
bung abzusehen ist 

        
  703 Anordnung zur Erfüllung einer satzungsmäßigen Ver-

pflichtung 
10 bis 600 € 

        
 
 
Straubing, 13.12.2010 
Landkreis Straubing-Bogen 
 
 
Reisinger 
Landrat 
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21-8633 
 
Erlass einer 2. Änderungssatzung zur Wasserabgabesatzung (WAS) des Zweckverbandes zur 
Wasserversorgung der Bogenbachtalgruppe   
 
Bekanntmachung des Landratsamtes Straubing-Bogen vom 14.12.2010  
AZ.: 21-8633 
 
Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Bogenbach-
talgruppe hat am 08.12.2010 eine 2. Änderungssatzung zur Wasserabgabesatzung (WAS) be-
schlossen.  
 
Die Änderung der Wasserabgabesatzung wurde gem. Art. 48 Abs. 2 KommZG angezeigt. 
Nachstehend wird die genannte Änderung gem. Art. 48 Abs. 3 und Art. 24 Abs. 1 KommZG 
bekannt gemacht. 
 
2. Änderungssatzung zur Satzung für die öffentliche Wasserversorgungseinrich-
tung des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Bogenbachtalgruppe Sitz: 

Hunderdorf 
 

(Wasserabgabesatzung - WAS) vom 08.06.1990 
 
Aufgrund der Art. 22 Abs. 2 und 26 Abs. 1 des Gesetzes über die Kommunale Zusammenarbeit 
(KommZG) und der Art. 23 und 24 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 und Abs. 2 und Abs. 3 der Gemeinde-
ordnung (GO) erlässt der Zweckverband zur Wasserversorgung der Bogenbachtalgruppe fol-
gende 2. Änderungssatzung: 
 

§ 1 
 
Der § 10 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 
 
„ (3) Es dürfen nur Produkte und Geräte verwendet werden, die den allgemein anerkannten 
Regeln der Technik entsprechen. Die Einhaltung der Voraussetzungen des Satzes 1 wird ver-
mutet, wenn eine CE-Kennzeichnung für den ausdrücklichen Einsatz im Trinkwasserbereich 
vorhanden ist. Sofern diese CE-Kennzeichnung nicht vorgeschrieben ist, wird dies auch vermu-
tet, wenn das Produkt oder Gerät ein Zeichen eines akkreditierten Branchenzertifizierers trägt, 
insbesondere das DIN-DVGW-Zeichen oder DVGW-Zeichen. Produkte und Geräte, die 
1. in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 

rechtmäßig hergestellt worden sind oder  
2. in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in der Türkei rechtmäßig herge-

stellt oder in den Verkehr gebracht worden sind und die nicht den technischen Spezifikatio-
nen der Zeichen nach Satz 3 entsprechen, werden einschließlich der in den vorgenannten 
Staaten durchgeführten Prüfungen und Überwachungen als gleichwertig behandelt, wenn mit 
ihnen das in Deutschland geforderte Schutzniveau gleichermaßen dauerhaft erreicht wird.“ 

 
§ 2 

 
Diese 2. Änderungssatzung tritt am 1. Januar 2011 in Kraft. 

 
Hunderdorf, den 08.12.2010 
 
gez. Stenzel 
Verbandsvorsitzender 
 
 
Straubing, 14.12.2010 
Landratsamt Straubing-Bogen 
 
gez. Rothammer 
Regierungsamtsrat  


